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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1956

Norm

StVO §20 Abs1 IA3

StVO §20 Abs1 IC1

Rechtssatz

Hat der Kraftfahrer den verunglückten Fußgänger erst auf eine Entfernung entdeckt, die kürzer ist als der von ihm

benötigte Anhalteweg, obwohl er diesen bei der gebotenen und ihm möglichen Sorgfalt schon auf eine wesentlich

größere Entfernung hätte erkennen können, und ist dieser Umstand für den Unfall ursächlich, so tri8t ihn der Vorwurf

der fahrlässigen Unfallsverursachung infolge Unaufmerksamkeit.
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